
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/12/17 90/10/0199
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1990

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §33 Abs1;

VwGG §34 Abs1;

VwGG §34 Abs2;

VwGG §46 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):90/10/0200

Rechtssatz

Wenn das Verfahren über eine gegen einen Bescheid erhobene Beschwerde nach § 33 Abs 1 VwGG eingestellt wurde,

weil die Beschwerde gem § 34 Abs 2 VwGG als zurückgezogen anzusehen war, und einem diesbezüglich gestellten

Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht stattgegeben wurde, so ist eine neuerlich erhobene

Beschwerde gegen denselben Bescheid wegen entschiedener Sache gem § 34 Abs 1 VwGG zurückzuweisen (Hinweis

auf E 19.11.1969, 1699/69).

Schlagworte

Einwendung der entschiedenen SacheZurückziehungMängelbehebung
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